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Miteinander in der Diskussion, statt von oben aufgezwungen: So will thyssenkrupp seine Compliance-Leitsätze im Konzern verankern.

Mit Leitsätzen Compliance im  
täglichen Geschäft verankern
Der Industriekonzern thyssenkrupp hat sieben Leitsätze eingeführt,  
mit denen der Transfer von Compliance ins operative Geschäft besser 
gelingen soll. Die Compliance Officer Dr. Sebastian Lochen und Dr. Jan 
Sprafke stellen das Projekt vor. 

 » Sie führen bei thyssenkrupp gerade sieben 
Leitsätze zu Compliance ein. Warum hat sich der 
Konzern zu diesem Schritt entschieden, Herr Dr. 
Lochen?
 « Die Leitsätze sind eine Antwort auf die immer 

wiederkehrende Frage unserer Führungskräfte, wie 
sie ihrer Compliance-Verantwortung im operativen 
Geschäft gerecht werden können. Compliance ist 
Bestandteil der unternehmerischen Verantwor-
tung. Mit den Leitsätzen zeigen wir auf, was das 
eigentlich genau heißt.

 » Ist das nicht Aufgabe eines Leitbilds? Was ist 
anders an diesen neuen Leitsätzen?
 « Ein Leitbild dokumentiert die Werte, für die ein 

Unternehmen steht. Das ist wichtig, gerade für ei-
nen Konzern wie thyssenkrupp mit gravierenden 
Compliance-Verstößen in der Vergangenheit. Da-
her nehmen wir unser Leitbild sehr ernst, übrigens 
genauso wie das Compliance Commitment des 

Vorstands oder unseren Code of Conduct. Aber 
all die übergeordneten Leitbilder können nur eine 
Orientierung geben. Wir wollen den Mitarbeitern 
konkrete Hilfestellung geben, wie sie diese über-
geordneten Compliance-Werte in ihren Alltag in-
tegrieren können.

 » Wie sind die Leitsätze entstanden, Herr Dr. 
Sprafke? 
 « Wir haben unsere Führungskräfte gebeten, 

uns Best-Practice-Beispiele für gute und schlechte 
Compliance zu liefern. Diese Fälle haben wir ka-
tegorisiert und praxisorientiert zusammengefasst. 

 » Leitsatz Nummer 2 lautet: „Ich spreche Compli-
ance-Themen direkt an und fördere so eine offene 
und vertrauensvolle Compliance-Kultur.“ Klingt 
das nicht zunächst recht banal , Herr Dr. Lochen?
 « Das schon, aber die Führungskräfte, die in un-

serer Organisation als Compliance-Vorbild wahrge-

nommen werden, nannten genau das als Schlüs-
sel zum Erfolg. Sie sprechen tatsächlich viel über 
Compliance – in Meetings, auf der Weihnachtsfeier 
oder in Präsentationen. Und sie machen auch keine 
Witze über Compliance. Das ist der viel zitierte Tone 
from the Top, wie wir ihn uns wünschen.

 » Und wie stellen Sie sicher, dass Ihre Füh-
rungskräfte diese Leitsätze wirklich beherzigen, 
Herr Dr. Sprafke?
 « Indem wir sie in Workshops für die Leitsätze 

begeistern. Wir haben uns hierfür ein interaktives 
Konzept überlegt, bei dem zu jedem einzelnen 
Leitsatz konkrete Beispiele aus der Praxis gesam-
melt und gemeinsam diskutiert werden. Oder wir 
setzen uns mit übergeordneten Fragen auseinan-
der, etwa was eigentlich ein Vorbild ausmacht und 
wer aus dem beruflichen oder privaten Umfeld ein 
echtes Vorbild ist. Da entwickelt sich plötzlich eine 
Dynamik, die sehr überrascht.

 » Haben Sie ein Beispiel für uns?
 « Einen meiner ersten Workshops habe ich in 

Vietnam gemacht. Meine Erfahrung dort war bis 
dato, dass die Vorgesetzten das Wort führen und 
Mitarbeiter sich eher passiv verhalten. Bei die-
sem Workshop war das plötzlich ganz anders. Zur 
Vorbild-Rolle hatte jeder eine Meinung und es 
entstand eine angeregte Diskussion, bei der die 
Führungskräfte auch mit klaren Erwartungshaltun-
gen konfrontiert wurden. Ich als Workshop-Leiter 
konnte mich komplett zurückziehen und musste am 
Ende nur noch das Zeitmanagement überwachen.

 » Ist das so gewollt, Herr Dr. Lochen?
 « Ja, das ist sogar ein wichtiger Ansatz, den wir 

verfolgen: Die ersten Workshops leiten noch wir 
Compliance Officer, aber mittel- und langfristig 
sollen die Führungskräfte die Workshop-Leitung 
selbst übernehmen und im Konzern immer weiter 
nach unten kaskadieren.

 » Das hört sich bei einem Konzern mit 155.000 
Mitarbeitern nach einem ehrgeizigen Ziel an. 
Wieviel Zeit haben Sie hierfür eingeplant?
 « Wir setzen uns da selbst nicht unter Druck. 

Wir wissen, dass der Wettbewerb, in dem wir uns 
als weltweit agierendes Unternehmen befinden, 
immer wieder Compliance-Herausforderungen 
mit sich bringt. Wir sind der Überzeugung, dass 
die Leitsätze eine wertvolle Hilfe für diejenigen 
Mitarbeiter sein können, die sich täglich im Ge-
schäft beweisen müssen. Daher wollen wir sie 
nachhaltig im Konzern verankern. Man darf nicht 
den Fehler machen und die Kollegen gleich am 
Anfang überfrachten. Wir haben im Frühjahr mit 
Testworkshops begonnen, auf unserer weltweiten 
Führungskräfteveranstaltung im Sommer hat der 
Vorstand die Leitsätze erstmals den Top-Mana-
gern vorgestellt und in Form einer kleinen Plastik- 
Taschenkarte überreicht, nun startet im Herbst die 
reguläre Workshop-Phase. Wir glauben, dass wir 
so eine nachhaltige Durchdringung erreichen. chk
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Vorbild für meine Kollegen, Kunden und Lieferanten. 
Ich spreche Compliance-Themen direkt an und fördere 
so eine offene und vertrauensvolle Compliance-Kultur.
In meinem Aufgabenbereich übernehme ich die 
Verantwortung – auch und gerade für Compliance.
Ich akzeptiere keine Regelverstöße – die Compliance-Risiken 
in meinem Aufgabenbereich identifiziere, kenne und minimiere ich.
Ich kenne, befolge und befördere die Regeln und 
Genehmigungsprozesse in meinem Aufgabenbereich.
Ich stelle sicher, dass meine Mitarbeiter regelmäßig 
Compliance-Schulungen absolvieren und sie die konkreten 
Compliance-Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit kennen.
Ich arbeite vertrauensvoll und proaktiv 
mit der Compliance-Funktion zusammen.
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7 Compliance Leitsätze

Die sieben Compliance-Leitsätze von thyssenkrupp
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ungerichtete Massenüberwachung von 
EU-Betroffenen stattfinde. 

 » Welche der Änderungen, auf die 
seitens der Datenschutzbehörden ge-
pocht wird, halten Sie für innerhalb 
des nächsten Jahres umsetzbar?
 « Eine Regelung wie das Shield, das 

einen Kompromiss zwischen der euro-
päischen und der US-amerikanischen 
Rechtstradition darstellt, kann die eu-
ropäischen Anforderungen natürlich 
nicht 1 zu 1 abbilden. Dies ist nach 
dem europäischen Datenschutzrecht 
allerdings auch nicht erforderlich. 
Weitere Konkretisierungen der Verar-
beitungsgrundsätze, wie sie die Daten-
schutzbehörden anmahnen, halte ich 
durchaus für möglich. Allerdings hat-
ten die USA bereits zu Beginn der Ver-
handlungen mit der Kommission klar 
gemacht, dass keine Gesetzesänderun-
gen erfolgen würden. Dabei dürfte es 
bleiben. Interessant wird sicherlich die 
Frage, wie das Shield mit den Anforde-
rungen der ab 25. Mai 2018 geltenden 
Datenschutzgrundverordnung zusam-
menspielen wird.

 » Sollten deutsche Unternehmen 
damit rechnen, dass auch das neue 

 » Die Datenschutzbehörden der 
EU-Mitgliedsstaaten werfen der 
EU-Kommission vor, den zuvor geäu-
ßerten Bedenken gegen den Privacy 
Shield nicht ausreichend Rechnung 
getragen zu haben. Was genau sind 
die Knackpunkte, an denen sich die 
Datenschützer stören?
 « Die Datenschutzbehörden hatten im 

April 2016 zum ersten Entwurf der An-
gemessenheitsentscheidung bezüglich 
des Privacy Shields umfassend Stellung 
genommen, woraufhin die Kommission 
noch einige Änderungen vornahm, die 
Datenschützer bei der Ausarbeitung 
der finalen Version aber nicht mehr in-
volvierte. Die Behörden kritisieren nun 
in einer Pressemitteilung zum einen 
fehlende bzw. unklare Regelungen im 
Bereich der Grundsätze der Datenver-
arbeitung, wie z.B. das Fehlen eines 
allgemeinen Widerspruchsrechts und 
Unklarheiten bei der Frage, wie das 
Shield auf Auftragsdatenverarbeiter 
angewendet werden soll. Zum anderen 
richtet sich die Kritik auch weiterhin 
auf die Frage von Datenzugriffen durch 
US-Behörden. Hier wird zum einen die 
eher schwache Stellung der Ombuds-
person kritisiert. Zum anderen fehlten 
konkrete Zusicherungen, dass keine 

News
Deftige Kartellbußgel-
der im ersten Halbjahr
Im ersten Halbjahr 2016 hat 
das Bundeskartellamt Buß-
gelder wegen verbotener Ab-
sprachen in Höhe von rund 99 
Mio. Euro verhängt. Unter an-
derem sind die Ermittlungen 
des Amtes gegen Großhänd-
ler der Sanitär-, Heizungs- und 
Klimabranche abgeschlossen 
worden. Auch im sogenannten 
Vertikalfall, bei dem Abspra-
chen über die Ladenverkaufs-
preise zwischen Herstellern 
und Händlern von Lebens-
mitteln verfolgt wurden, sind 
in den ersten Monaten die-
ses Jahres nahezu alle Verfah-
renskomplexe abgeschlossen 
worden. Im Nachgang hierzu 
arbeitet das Bundeskartellamt 
derzeit an einem Leitfaden, 
um Unternehmen der Lebens-
mittelbranche auch anhand 
von Praxisbeispielen den Hin-
tergrund, Zweck und die 
Reichweite des Preisbindungs-
verbots zu erläutern.
Besonderes Augenmerk legen 
die Wettbewerbshüter auf die 
Internetwirtschaft. „Mit der 
zunehmenden Digitalisierung 
erleben wir eine wirtschaftli-
che Revolution. Auch kartell-
rechtlich müssen viele Fragen 
neu durchdacht und zur prak-
tischen Anwendung gebracht 
werden“, erklärt der Präsi-
dent des Bundeskartellamtes, 
Andreas Mundt. Aktuell hat 
sein Amt ein Verfahren gegen 
Facebook eingeleitet – das 
Unternehmen stehe unter Ver-
dacht, seine mögliche markt-
beherrschende Stellung auf 
dem Markt für soziale Netz-
werke zu missbrauchen. 
Im Jahr 2015 hat die Bonner 
Behörde in insgesamt elf Kar-
tellverfahren rund 208 Millio-
nen Euro Bußgelder wegen  
verbotener Absprachen ver-
hängt. Die Bußgelder verteilen 
sich auf insgesamt 45 Unter-
nehmen und 24 Privatperso-
nen. Die Verfahren betrafen 
z.B. Automobilzulieferer und  
Matratzenhersteller.

Bundeskartellamt in Bonn

Privacy Shield in der Kritik 
Die Europäische Kommission hat im Juli den EU-US-Datenschutzschild (Privacy Shield) 
angenommen und damit die durch das Safe-Harbor-Urteil C-362/14 gerissene Lücke bei 
den Instrumenten zum Datentransfer in die USA wieder geschlossen. Doch die europäi-
schen Datenschutzbehörden sind nicht zufrieden mit der Nachfolgeregelung: Sie wollen 
den neuen Datenschutzschild nach einem Jahr eingehend prüfen. Die Hintergründe hierzu 
erklärt Dr. Stefan Alich, Rechtsanwalt bei Taylor Wessing in Hamburg.

Abkommen kippt und sie in Bezug 
auf den Datentransfer in die USA 
vielleicht schon nächstes Jahr wieder 
bei Null anfangen müssen?
 « Durch die EuGH-Entscheidung zu 

Safe Harbor ist der gesamte Bereich 
der Datentransfers in Drittländer in den 
Fokus gerückt. Die diesbezüglichen Fra-
gen betreffen alle Drittländer und alle 
zur Verfügung stehenden Instrumente 
zur Sicherstellung eines angemessenen 
Datenschutzniveaus. Ende Mai kündig-
te die irische Datenschutzbehörde an, 
die Standardvertragsklauseln über den 
High Court dem EuGH zur Überprü-
fung vorlegen zu lassen, was mittelbar 
auch das Shield beträfe. Eine separate 
Überprüfung des Shields durch den 
EuGH, wenn denn eine entsprechende 
Vorlage erfolgte, dürfte sich einige Zeit 
hinziehen. Der generellen Unsicherheit 
in diesem Bereich lässt sich somit mit 
keinem der zur Verfügung stehenden 
Instrumente entkommen.

 » Wie sollten deutsche Unterneh-
men sich nun verhalten?
 « Wichtig ist, dass bei internationalen 

Datentransfers in Drittländer neben der 
Frage des Datenschutzniveaus immer 
auch die Frage der Weitergabebefugnis 
zu prüfen ist. Bei deutschen Unterneh-
men bestand schon vor der Safe Har-
bor-Entscheidung des EuGH eine gewisse 
Präferenz für Standardvertragsklauseln. 
Allerdings ist das Shield durch die An-
gemessenheitsentscheidung solange als 
ausreichendes Instrument zur Sicherstel-
lung eines angemessenen Datenschutz-
niveaus anzusehen, wie die Entscheidung 
Bestand hat.  chk
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Datentransfer: EU-US-Privacy Shield ersetzt Safe-Harbor-Regelung. 

Dr. Stefan Alich ist 
Rechtsanwalt bei 
Taylor Wessing 
in Hamburg und 
Fachanwalt für In-
formationstechnolo-
gierecht. Er berät auf 
den Gebieten des 
IT- und Datenschutz-
rechts sowie bei 
Compliance-Fragen.
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Kreativität spart Kosten
Muss Compliance-Kommunikation immer teuer sein? Welche simplen und dennoch  
effektiven Möglichkeiten gibt es, um Mitarbeiter für das Thema Compliance zu interessie-
ren? Kleine Budgets machen diese Herausforderung nicht unbedingt einfacher, das  
Ergebnis kann jedoch umso kreativer werden. 

Marketing, eine Teeküche teilt und 
ihnen täglich auf den Fluren begeg-
net, beschreibt Franck. „Die Mitar-
beiter kommen so automatisch im 
Arbeitsalltag ins Gespräch, Vorurteile 
werden abgebaut und Nähe wird ge-
schaffen. Compliance wird dadurch 
mit größerer Selbstverständlichkeit als 
Partner angesehen und in die internen 
Prozesse  übernommen.“ Es sind also 
oft die pragmatischen Ansätze, die In-
tegration vorantreiben und nachhalti-
ge Wirkung erzielen.

Wer für sein Thema wirklich die Auf-
merksamkeit der Kollegen gewinnen 
will, sollte die Kommunikation au-
ßerdem vielfältig gestalten und nicht 
nur auf die klassische E-Mail setzen. 
Franck schlägt hierzu vor, genau zu 
überlegen, wo und in welcher Form der 
Compliance Manager seine Botschaft 
gern sehen möchte: im Mitarbeiterma-
gazin, auf der Startseite des Intranet, 
auf Infokarten auf Kantinentischen, 
auf Postern als kreative Hingucker in 
Sitzungsräumen, in regelmäßig aktu-

Dafür haben wir kein Budget. Ein 
Satz, den ich oft höre, wenn es 
um Compliance-Kommunikation 

geht“, berichtet Meike Franck, Com-
pliance Communication Consultant 
bei Idox Compliance in Berlin. Dabei 
vertritt sie die Meinung: „Je weniger 
Budget, desto größer ist der Ansporn, 
kreativ zu werden.“ Natürlich helfe 
ein großes Budget, um Handlungs-
spielraum für Kreativität und profes-
sionelle Umsetzung zu schaffen. Aber 
auch kleine Aktionen und Maßnahmen 
könnten durchaus die gewünschten 
Effekte in der internen Kommunikation 
erzielen, ist Franck überzeugt. 

Sie rät Compliance Managern, das 
Thema Compliance-Kommunikation 
wie eine interne Marketingaktion 
anzugehen und dabei die Kollegen 
aus dem Marketing oder der internen 
Kommunikation mit einzubeziehen. 
„Compliance Manager profitieren da-
durch nicht nur von der Expertise ihrer 
Kollegen. Ziemlich sicher holen sie sie 
auf diese Weise auch als Unterstützer 
ihrer Sache mit ins Boot.“

In einigen Firmen wer-
de das Compliance-Team 
auch bewusst in räumli-
cher Nähe zu bestimmten 
Abteilungen angesiedelt, 
sodass es sich mit Mit-
arbeitern, beispielsweise 
aus Vertrieb, Einkauf oder 

News
Nachholbedarf in der 
Compliance-Kommuni-
kation
Eine aktuelle Studie der Hoch-
schule Darmstadt und der Un-
ternehmensberatung Kamm 
und Kocks GmbH, München, 
deckt erhebliche Defizite in 
der Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmenskommunikation 
und Compliance-Verantwort-
lichen auf. Eine systematische 
Zusammenarbeit finde selten 
statt. Nach Auskunft der 
befragten Kommunikations-
manager arbeiten nur rund elf 
Prozent der Kommunikations- 
und Compliance-Abteilungen 
langfristig und strategisch 
zusammen. Die Befragung 
von 97 Compliance-Ver-
antwortlichen verdeutlichte 
darüber hinaus die Ignoranz 
gegenüber dem Potenzial 
neuer, interaktiver Kommuni-
kationsformate. Eine weitere 
Schwachstelle sei, dass es 
häufig an einer wirksamen 
Unterstützung der mittleren 
Führungskräfteebene in 
Bezug auf die Vermittlung 
der relevanten Botschaften 
fehle. Erstaunlich auch, dass 
zwar mehr als 90 Prozent der 
Befragten Compliance-Kom-
munikation für entscheidend 
bei der Minimierung der  
Reputationsrisiken halten, 
doch 80 Prozent der Unter-
nehmen weniger als 50.000 
Euro im Jahr dafür investieren. 
60 Prozent geben sogar 
weniger als 10.000 Euro im 
Jahr aus, so ein Ergebnis der 
Studie.

Die vollständige Studie finden 
Sie hier.

Zusammenarbeit:  
Findet zwischen Unternehmenskom-
munikation und Compliance-Verant-
wortlichen zu selten statt.

Meike Franck, Compliance 
Communication Consultant bei Idox 
Compliance/Idox Germany GmbH 
in Berlin.
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Mehr Mut in der Compliance-Kommunikation: Außergewöhnliche Bilder schaffen Aufmerksamkeit.

alisierten Q&As, als Audio-Botschaft 
der Geschäftsführung, bei einer Mit-
arbeiterversammlung oder Führungs-
kräftekonferenz. „Dabei sollten bereits 
bestehende Strukturen und Termine 
genutzt werden. Das spart Kosten und 
Zeit. Außerdem schafft dies die Mög-
lichkeit, bestimmte Zielgruppen direkt 
zu erreichen.“ 

Aber auch ein wenig mehr Mut 
zum Beispiel bei der Auswahl von 
Bildern und Aussagen, könne die 
Wahrnehmung von Compliance-The-
men verbessern, so Franck: „Bilder 
können einen hohen Erinnerungswert 
schaffen und die Botschaft zu einem 
echten Hingucker machen. Fragen Sie 
sich: Was würde optisch und inhaltlich 
Ihre Aufmerksamkeit im betriebsamen 
Arbeitsalltag erregen? Was würde Sie 
dazu veranlassen, kurz innezuhalten 
und die Botschaft aufzunehmen?“

Wichtig sei auch, so Franck, auf Per-
sönlichkeit zu setzen: „Wer als Compli-
ance Manager direkt zu Kollegen über 
Compliance spricht, zeigt Gesicht und 
baut Barrieren ab. Mitarbeiter werden 
im Nachhinein bei Fragen eher den 
direkten Kontakt suchen, wenn sie 
sich von ihrem Ansprechpartner einen 
eigenen Eindruck machen konnten. 
Sich kennenlernen, heißt Vertrauen 
aufbauen – ein wichtiger Baustein für 
den Erfolg von Compliance im Unter-
nehmen.“ chk
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der E.on-Abspaltung Uniper zum ersten 
Mal besetzt. Haas kommt vom Energie-
versorgungsunternehmen EnviaM.

Dr. Andreas Schmidt-von Rhein 
ergänzt Vorstand der FEREAL AG

Dr. Andreas Schmidt-
von Rhein (51) ist 
seit 1. August neues 
Vorstandsmitglied 
der FEREAL AG und 
ergänzt den bisheri-
gen Vorstand Marcel 
Renné. Schmidt-von 

Rhein verantwortet in seiner neuen 
Funktion die Bereiche Finanzen & Per-
sonal, Risk, Structuring & Compliance 
sowie Interne Services für die FERI 
Gruppe. Darüber hinaus koordiniert 
er das Investment Controlling für die 
gesamte FERI Gruppe. Sein Vorgänger, 
Gunter Fritsche, verlässt nach 29 Jahren 
die FERI Gruppe. Dr. Schmidt-von Rhein 
verfügt über 18 Jahre Führungserfah-
rung im Asset- und Risikomanagement 
von Sal. Oppenheim an den Standorten 
Deutschland und Luxemburg.
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Gleichbehandlungsgesetz blüht erste Reform
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist aus Sicht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes nach 10 Jahren reformbedürftig. Zwar biete es grundsätzlich umfassende Schutz-
rechte, doch deren Durchsetzung könnte an vielen Stellen deutlich vereinfacht werden.

Personalwechsel

Vor allem bessere Rechte auf 
Gleichbehandlung im Arbeitsle-
ben soll das AGG seit nunmehr 

einem Jahrzehnt sichern. Ein unab-
hängiges Evaluierungsgremium, auf 
dessen Auswertungsergebnisse sich 
die Reformvorschläge der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes stützen, 
sieht aber noch deutlichen Verbesse-
rungsbedarf. Ein Ziel ist, dass Betrof-
fene künftig noch wirksamer gegen 
Diskriminierungen vorgehen können. 

Dies soll zum einen durch eine Ver-
längerung der Frist zur Geltendma-
chung von Ansprüchen aus dem AGG 
auf sechs Monate erreicht werden. 
Bisher müssen Betroffene innerhalb 
von zwei Monaten auf eine Diskri-
minierung reagieren. Das ist viel zu 
wenig Zeit, wie die Evaluation ergab, 
denn für viele sei die Entscheidung, die 
Diskriminierung öffentlich zu machen, 

News
Check gegen  
Diskriminierung

Diskriminierung in Unternehmen:  
Der Gleichbehandlungs-Check soll 
für Klarheit sorgen. 

Zwölf große Unternehmen 
und Institutionen nehmen an 
der Pilotphase des „Gleich-
behandlungs-Checks“ der 
Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes teil. Mithilfe des 
Projekts können Betriebe ihr 
Personalwesen systematisch 
auf potenzielle Diskriminie-
rungen überprüfen. Zu den 
Teilnehmenden der bis Ende 
Januar 2017 andauernden 
Pilotphase zählen die AXA 
Konzern AG, der Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb NRW, 
das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, die Deutsche Welle, 
die Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde, die 
IG BAU, der Internationale 
Bund, die Lidl Stiftung & 
Co. KG, die Otto Group, die 
Universitätsmedizin Mainz, 
die UVEX Winter Holding 
sowie die Weleda AG. Der 
Gleichbehandlungs-Check ist 
ein neues Analyseinstrumen-
tarium, das Benachteiligungen 
im Arbeitsleben sichtbar 
machen kann. Er nutzt dafür 
statistische Vergleiche, Verfah-
rensanalysen von Regelungen 
und Abläufen im Betrieb sowie 
anonymisierte Paarvergleiche 
männlicher und weiblicher 
Beschäftigter. Geprüft werden 
können sechs Bereiche: die 
Stellenausschreibung, der Be-
reich der Einstellung und des 
Aufstieges, die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, 
die betriebliche Weiterbildung, 
die Leistungsbeurteilung und 
die Arbeitszeit. 
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schwierig. Die Betroffenen zögerten 
daher oder informierten sich nicht 
schnell genug über ihre Rechte. Außer-
dem könnte Betroffenen die Entschei-
dung sich zu wehren leichter fallen, 
wenn Antidiskriminierungsverbände 
Prozesse für sie führen dürften. Auch 
das Mandat der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes könnte in diesem 
Zusammenhang ausgeweitet werden: 
ein Akteneinsichts- und Auskunftsrecht 
sowie die Kompetenz, Betroffene bei 
Klagen durch Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten vor Gericht zu unter-
stützen, werden daher vorgeschlagen.

Kritisch sieht das Gremium den 
Schutz durch das AGG bei Fremdper-
sonaleinsatz. Das AGG gelte nur bei 
„klassischer“ Leiharbeit, nicht aber 
bei vergleichbaren Situationen von 
Fremdpersonaleinsatz – etwa wenn 
Fremdpersonal im Rahmen von Werk- 

oder Dienstverträgen in einem fremden 
Betrieb eingesetzt wird. Auch Dreiecks-
konstellationen im Arbeitsrecht seien 
nicht erfasst. Nach dem AGG hafte nur 
der Arbeitgeber. Die Evaluation emp-
fiehlt daher eine Konkretisierung der 
bestehenden Regelungen, wenn Dritte 
wie zum Beispiel Personalvermittler tä-
tig werden. Jedenfalls dürfe die Beauf-
tragung eines Dritten nicht dazu füh-
ren, dass die Haftung umgangen wird. 

Die Relevanz des AGG zeigt sich 
anhand einer Umfrage der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes, nach der 
nahezu jeder dritte Mensch in Deutsch-
land in den vergangenen zwei Jahren 
Diskriminierung erlebt hat. Seit 2006 
haben sich mehr als 15.000 Menschen 
an das Beratungsteam der Antidiskri-
minierungsstelle gewandt. 

Hier finden Sie die Evaluation des 
AGG.  chk

Christina Sontheim übernimmt 
neuen Compliance-Posten bei 
Postcon

Christina Sontheim 
(38) leitet die 
Rechts- und Com-
pliance-Abteilung 
beim Briefdienst-
leister Postcon. Ihre 
Position als Chief 
Legal & Compli-

ance Officer (CLCO) hat Postcon neu 
geschaffen. Sontheim hat zuvor Er-
fahrung gesammelt bei Metro, Peek & 
Cloppenburg sowie zuletzt als Leiterin 
der Rechtabteilung bei Tommy Hilfiger 
& Calvin Klein. 

Dr. Gabriele Haas verantwortet 
Compliance bei Uniper SE

Dr. Gabriele Haas (44) leitet seit dem 
1. Juli als Senior Vice President den Be-
reich Compliance innerhalb des Rechts-
bereichs der Uniper SE. Sie berichtet an 
Dr. Patrick Wolff, Leiter Recht und Chief 
Compliance Officer. Die Stelle wurde bei 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/AGG_Evaluation.html?nn=6575434
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